Handelsangestellte - KV-Erhöhung ab 1. 1. 2008
Für die rund 500.000 Handelsangestellten werden die KV-Gehälter ab 1. 1. 2008 um 3,1 % angehoben, mindestens aber um € 45,-; bestehende Überzahlungen bleiben aufrecht.

Die Lehrlingsentschädigungen steigen

· im 1. Lehrjahr um € 15,-, 

· im 2. Lehrjahr um € 20,- und 

· im 3. und 4. Lehrjahr um je € 26,-.

Arbeitsrechtliche Aspekte wurden bei den KV-Verhandlungen diesmal nicht behandelt, sondern bleiben eigenen Verhandlungen über eine Gesamtreform des KV-Handel vorbehalten.

